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§ 7a BUAG Erkrankung wahrend des
Urlaubes

BUAG - Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

1. (1)Erkrankt (verungliickt) ein Arbeitnehmer wahrend des Urlaubes, ohne dies vorsatzlich oder grob fahrlassig
herbeigeflhrt zu haben, so werden auf Werktage fallende Tage der Erkrankung, an denen der Arbeitnehmer
durch die Erkrankung arbeitsunfahig war, auf das Urlaubsausmal nicht angerechnet, wenn die Erkrankung langer
als drei Kalendertage gedauert hat.

2. (2)Ubt ein Arbeitnehmer wahrend seines Urlaubes eine dem Erholungszweck widersprechende Erwerbstétigkeit
aus, so findet Abs. 1 keine Anwendung, wenn die Erkrankung (der Unglicksfall) mit dieser Erwerbstatigkeit in
ursachlichem Zusammenhang steht.

3. (3)Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber nach dreitagiger Krankheitsdauer die Erkrankung unverzuglich
mitzuteilen. Ist dies aus Grunden, die nicht vom Arbeitnehmer zu vertreten sind, nicht mdglich, so gilt die
Mitteilung als rechtzeitig erfolgt, wenn sie unmittelbar nach Wegfall des Hinderungsgrundes nachgeholt wird. Bei
Wiederantritt des Dienstes hat der Arbeitnehmer ohne schuldhafte Verzégerung ein arztliches Zeugnis oder eine
Bestatigung des zustandigen Krankenversicherungstragers Uber Beginn, Dauer und Ursache der
Arbeitsunfahigkeit vorzulegen. Erkrankt der Arbeitnehmer wahrend eines Urlaubes im Ausland, so mufl3 dem
arztlichen Zeugnis eine behordliche Bestatigung dartber beigeflgt sein, dal3 es von einem zur Ausiibung des
Arztberufes zugelassenen Arzt ausgestellt wurde. Eine solche behdrdliche Bestatigung ist nicht erforderlich, wenn
die arztliche Behandlung stationar oder ambulant in einer Krankenanstalt erfolgte und hierliber eine Bestatigung
dieser Anstalt vorgelegt wird. Kommt der Arbeitnehmer diesen Verpflichtungen nicht nach, so ist Abs. 1 nicht

anzuwenden.

In Kraft seit 27.12.1976 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 7a BUAG Erkrankung während des Urlaubes
	BUAG - Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz


